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Antrag auf Genehmigung durch die Krankenkasse (GDK)

Angaben zur Patientin bzw. zum Patienten

Sie können hier auch gern ein Patientenetikett aufkleben.

Nachname

Geburtsdatum (TT MM JJJJ)

Vorname

Versichertennummer

Gründe für eine Wiederaufnahme der Psychotherapie bei gleicher Diagnose

Rückfall bei einer rezidivierenden Erkrankung 

Rückfall in Verbindung mit einem stationären Aufenthalt und einer Empfehlung zur ambulanten Weiterbehandlung 

Rückfall und Wiederaufsuchen der Psychotherapeutin bzw. des Psychotherapeuten aufgrund ärztlicher Empfehlung 

Rückfall in Verbindung mit einer außergewöhnlichen Belastungssituation 

Weiterbehandlung der Traumatherapie 

Sonstiges: 

Der GDK-Antrag ist mit der  Patientin bzw. dem Patienten abgestimmt. Sie bzw. er ist über die genannten Gründe informiert.

Angaben zur behandelnden Therapeutin bzw. zum behandelnden Therapeuten

Sie können hier auch einfach Ihren Vertragsarztstempel verwenden.

Nachname

Vorname

Straße, Nr.
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Diagnose/n: 

Indikation 
Mehrfachnennungen möglich

Ohne die Wiederaufnahme der hochfrequenten ambulanten Psychotherapie droht eine Verschlechterung der 

Symptomatik.

Eine hochfrequente psychotherapeutische Intervention ist indiziert, wirtschaftlich sinnvoll und prognostisch 

ausreichend erfolgversprechend.

Datum, Unterschri ft, Stempel der Praxis

Angaben für Rückfragen

Telefon, freiwillige Angabe

E-Mail, freiwillige Angabe

ICD-Code
.

ICD-Code
.

ICD-Code
.

ICD-Code
.

Rückmeldung der Techniker Krankenkasse

Eine Wiederaufnahme der hochfrequenten Therapie wird genehmigt.

Datum, Unterschri ft, Stempel der TK

Der Antrag kann nicht genehmigt werden. Unsere Versicherte bzw. unser Versicherter hat aktuell keinen 

Leistungsanspruch.

Zum Antrag haben wir noch weitere Fragen. Bitte rufen Sie uns an: 

Telefon:        

Servicezeiten: Mo.-Do.: 8-18 Uhr, Fr.: 8-16 Uhr

040 - 46 06 61 44 50
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